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„Aufregung rund um eine Party-Playlist“

Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde; Beschwerdefähigkeit sowie Prozessfähigkeit
einer GmbH; Gegenwärtigkeit der Beschwer; Probleme des Grundrechts auf Kunstfreiheit in
Abgrenzung zur Meinungs- und Berufsfreiheit; Prüfung der Schranken vorbehaltlos gewähr-
leisteter Grundrechte sowie der Verhältnismäßigkeit, insbesondere der Angemessenheit der
Maßnahme
Anfängerklausur
120 Minuten
Gesetzestexte

& SACHVERHALT

Im Sommer 2022 sorgte ein neuer Party-Hit für Aufregung. Der Song mit den Namen
„Nayla“ von DJ Robbie und Scherze (R und S) kletterte auf Platz 1 der Charts und stand
schnell auf vielen Party-Playlists. Er rief aber auch Kritik am Liedtext hervor. In dem Song
heißt es unter anderem in einer immer wiederkehrenden Liedzeile: „Ich hab' 'nen Puff und
meine Puffmama heißt Nayla / Sie ist heißer, jünger, geiler“. Besonders diese Liedzeile wurde
von vielen als sexistisch empfunden, da sie Frauen herabwürdige.

Im vergangenen Frühjahr 2023 hat in K ein großes Volksfest stattgefunden, das eine hohe
Besucherzahl anzog und auf dem der Party-Hit gespielt werden sollte. Veranstalterin des
Volksfests war die ProParty-GmbH (P-GmbH), vertreten durch ihren Geschäftsführer P.
Die geschäftliche Tätigkeit der P-GmbH liegt in der Veranstaltung von Volksfesten. Auf-
grund immer lauter werdender Kritik hatte jedoch zuvor der Bürgermeister B als zuständige
Behörde der P-GmbH das Abspielen des Songs auf ihrem Volksfest durch Verwaltungsakt
untersagt. Die herangezogene polizeigesetzliche Rechtsgrundlage erlaubt ein Einschreiten,
wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht.

In der Bescheidbegründung und der späteren rechtlichen Auseinandersetzung argumentierte
B damit, dass das Lied jedenfalls sexistisch und damit jugendgefährdend sei. Es stelle daher
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Aufgrund der weit verbreiteten,
aufgeheizten gesellschaftlichen Diskussion seien größere Unruhen auf dem Volksfest beim
Abspielen des Liedes nicht auszuschließen gewesen. Seine Sorge vor schweren gewalttätigen
Auseinandersetzungen rührt – wie er zur Begründung des Verbots anführt – daher, dass bei
vergangenen Volksfesten in der Region tatsächlich gewalttätige Streitigkeiten zwischen den
Besuchern stattgefunden haben. Darüber hinaus wird das Volksfest jährlich überwiegend von
Familien mit Kindern und von Jugendgruppen besucht, die nach Ansicht des B vor dem
Liedtext geschützt werden müssten. Kinder- und Jugendschutz gebiete schließlich schon die
Verfassung.

In all seinen Jahren als Volksfestveranstalter hat P so ein Theater um einen Song noch nicht
erlebt. P sucht sofort ein Gespräch mit B. Seiner Ansicht nach ist der Song als Party-Hit für
große (Volks-)Feste gedacht. Kindern und Jugendlichen seien nicht durch ein Abspielverbot
zu schützen, weil ihnen der Song ohnehin von anderen Volksfesten und aus dem Internet
bekannt ist. Darauf verweisen schon zahlreiche Fachartikel und Podcast-Beiträge, die sich mit
den Abspielzahlen und Klicks des Musikvideos auf unterschiedlichen Medienkanälen be-
schäftigten. Daher ist P der Meinung, dass er den Song auch auf seinem Volksfest abspielen
darf. Schließlich habe er das Recht (für die P-GmbH als Veranstalterin) über die Musik-
auswahl auf dem Volksfest selbst zu bestimmen und seine Lieblingskünstler auf die Playlist
zu setzen. Dass es wegen des Abspielens zu Unruhen auf seinem Volksfest im Frühjahr 2023
hätte kommen können, hält er für abwegig. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf
anderen, bereits vergangenen Volksfesten seien nicht sicher auf das Abspielen des Liedes
zurückzuführen, sondern könnten auch von dem hohen Alkoholkonsum auf Volksfesten und
der damit grundsätzlich überschwänglichen Laune der Gäste herrühren. Darüber hinaus
befürchtet er, dass infolge des Verbots weniger Menschen sein Fest besucht haben und ihm
dadurch wichtige Einnahmen entgangen sein könnten, auf welche er als Geschäftsführer
angewiesen ist, um die P-GmbH am Leben zu erhalten. Das Abspielverbot des Songs auf
seinem Volksfest geht ihm auch deshalb zu weit, weil es ohnehin – wie jedes Jahr – ein durch
langjährige Erfahrung bewährtes Sicherheitskonzept für das Volksfest der P-GmbH gab.

* Die Verfasserinnen sind Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Nebengebieten bei Prof.
Dr. Judith Froese an der Universität Konstanz. Der Sachverhalt wurde im Sommersemester 2023 als Abschlussklausur der
Vorlesung Grundrechte gestellt. Der Schnitt betrug 5,45 Punkte.
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Trotz der von P vorgebrachten Argumente weigert sich B von seiner Entscheidung abzurü-
cken.

Die von P im Jahr 2023 eingeleiteten Schritte, gegen das Abspielverbot auf seinem Volksfest
aus dem Frühjahr 2023 vorzugehen, scheitern. Nachdem er auch in letzter Instanz des Ver-
waltungsrechtswegs erfolglos ist, wendet er sich für die P-GmbH unter Berufung auf deren
Grundrechte form- und fristgerecht mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das letztinstanz-
liche Urteil an das BVerfG – aus Sorge, dass die Gemeinde ihm auch für das nächste, im
Herbst 2024 geplante Volksfest wieder Vorgaben zur Playlist machen wird.

Hat die Verfassungsbeschwerde der P-GmbH Aussicht auf Erfolg?

Hinweise zur Bearbeitung: Bearbeitungszeitpunkt ist Mai 2024. In einem Gutachten ist auf alle
aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen. Art. 3 GG und Art. 14 GG sind nicht zu prüfen. Auf die
Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) ist nicht einzugehen. Es ist davon auszugehen, dass die
Rechtsgrundlage des Verwaltungsaktes formell und materiell verfassungsgemäß ist.

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerde der P-GmbH hat Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig und
begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER VERFASSUNGSBESCHWERDE

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn die in Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90,
92 ff. BVerfGG normierten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

I. Zuständigkeit des BVerfG

Das BVerfG ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a BVerfGG für Verfassungsbeschwer-
den zuständig.

II. Beschwerdefähigkeit

Die P-GmbH müsste beschwerdefähig sein. Beschwerdefähig ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG,
§ 90 I BVerfGG „jedermann“, also jede Person, die Träger von Grundrechten oder grund-
rechtsgleichen Rechten sein kann. Fraglich ist, ob die P-GmbH als juristische Person des
Privatrechts „jedermann“ und damit beschwerdefähig ist. Gemäß Art. 19 III GG gelten die
Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese
anwendbar sind. Nach der Lehre vom personalen Substrat, die einen Durchgriff auf die hinter
der juristischen Person stehenden natürlichen Personen vornimmt und die damit argumen-
tiert, dass im Grundgesetz der Mensch geschützt werden solle (zur Lehre vom personalen
Substrat vgl. v. Münch/Kunig/Krebs, GG, 6. Aufl. 2012, GG Art. 19 Rn. 44 mwN), ist die
Beschwerdefähigkeit der P-GmbH wegen der Beschwerdefähigkeit des Geschäftsführers P zu
bejahen. Die Lehre von der wesensgemäßen Anwendbarkeit fragt hingegen danach, ob sich
die juristische Person in einer grundrechtstypischen Gefährdungslage befindet. Grundrechte,
die dabei an das Menschsein als solches anknüpfen, sind nicht auf juristische Personen
anwendbar (zur Lehre von der grundrechtstypischen Gefährdungslage vgl. v. Münch/Kunig/
Krebs, 6. Aufl. 2012, GG Art. 19 Rn. 40 ff.). Sowohl die möglicherweise verletzte Kunst-
freiheit als auch die Berufs- und die allgemeine Handlungsfreiheit knüpfen nicht an das
Menschsein als solches an. Die P-GmbH als Veranstalterin kann genauso von Eingriffen
betroffen sein wie natürliche Personen. Ihre Grundrechtsfähigkeit und somit ihre Beschwer-
defähigkeit sind daher nach beiden Ansichten zu bejahen.

III. Prozessfähigkeit

Die Prozessfähigkeit ist im BVerfGG nicht ausdrücklich geregelt, aber anerkannte Zuläs-
sigkeitsvoraussetzung für Verfassungsbeschwerden. Die Prozessfähigkeit setzt voraus, dass
der Beschwerdeführer wirksam Prozesshandlungen vornehmen kann. Die P-GmbH kann
im Prozess selbst keine Handlungen vornehmen. Sie muss sich dabei durch ihren Ge-
schäftsführer P vertreten lassen (§ 35 I 1 GmbHG). P kann die Verfassungsbeschwerde der
P-GmbH für diese erheben.

IV. Beschwerdegegenstand

Die P-GmbH, vertreten durch P, wendet sich gegen die Gerichtsentscheidung des Verwal-
tungsgerichts, die das Abspielverbot durch den Verwaltungsakt des Bürgermeisters B bestä-

P-GmbH als inländische
juristische Person

ungeschriebene
Zulässigkeitsvoraussetzung
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